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Hinweise für die Planung von Beherbergungsstätten in Rheinland-Pfalz

Auf Ebene der Bauministerkonferenz der Bundesländer gibt es die:

"Muster-Verordnung über den Bau und Betrieb von Beherbergungsstätten"

(Muster-Beherbergungsstättenverordnung - MBeVO) Fassung Dezember 2000,

(zuletzt geändert durch Beschluss der Fachkommission Bauaufsicht vom Mai 2014),

herunterzuladen auf der Seite www.Bauministerkonferenz.de - "Öffentlicher Be-

reich" - "Mustervorschriften / Mustererlasse" - "Bauaufsicht/ Bautechnik".

In Rheinland-Pfalz ist diese "Muster-Beherbergungsstättenverordnung" bauaufsichtlich

nicht eingeführt.

Beherbergungsstätten fallen deshalb in Rheinland-Pfalz als „ungeregelte Sonderbau-

ten" unter den § 50 Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO).

Bauherrinnen und Bauherrn sowie Planerinnen und Planer, können bei beiderseitigem

Einverständnis, die MBeVO als Planungsgrundlage für Beherbergungsstätten in

Rheinland-Pfalz verwenden.
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Damit stehen allen am Bau und Betrieb von Beherbergungsstätten Beteiligten und den

sachverständigen Personen einheitliche Planungsvorgaben und Rahmenbedingungen

zur Verfügung, die auch den unteren Bauaufsichtsbehörden (UBA) und den Brand-

schutzdienststellen (BSDST) als Prüfungsgrundlage dienen.

Abweichend von den Regelungen in § 7 MBeVO (Türen) können in Rheinland-Pfalz

folgende besondere Anforderungen bei der Planung berücksichtigt werden.

"In Öffnungen notwendiger Flure zu Beherbergungsräumen sind abweichend von

§ 7 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 MBeVO d/chf schließende Abschlüsse ausreichend, wenn

eine Brandmeldeanlage (BMA) mit automatischen Brandmeldern flächendeckend

(Vollschutz) vorhanden ist."

Zusätzlich zu den Anforderungen in § 9 MBeVO (Alarmierungseinrichtungen, Brand-

meldeanlagen, Brandfallsteuerung von Aufzügen) sind in Rheinland-Pfalz folgende

besondere Anforderungen bei der Planung zu berücksichtigen.

"Bei Beherbergungsstätten sind im Sinne von § 44 Abs. 7 LBauO in den Beherber-

gungsräumen Rauchwarnmelder (RWM) anzuordnen, es sei denn es ist eine BMA

mit automatischen Brandmeldern flächendeckend (Vollschutz) vorhanden.

Die Auslösung muss in Beherbergungsräumen nach §11 MBeVO akustisch und

optisch erkennbar sein."

Es wird gebeten, die unteren Bauaufsichtsbehörden darüber zu unterrichten.

Mit freundlichen Grüßen

ImAu^rag

Rainer Fett
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mit der Bitte um Weiterleitung an die Brandschutzdienststellen.
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Mit freundlichen Grüßen
Im Auffi^
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Rainer Fett


